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Mischtank dienenden Behälter gesammelt und gegebenen-
falls mit Sauerstoff angereichert,  
– das Abwasser aus dem ersten Tank wird kontinuierlich ei-
nem Bioreaktor zugeführt, in dem  
– in einem zweiten Tank eine aerobe Abwasserbehandlung 
erfolgt,  
– einem dritten abgeschlossenen Tank chargenweise Ab-
wasser aus dem zweiten Tank zugeführt wird, in dem eine 
Denitrifikation erfolgt, wobei Wasser aus dem dritten Tank 
in einen als Absetzbehälter dienenden vierten Tank geleitet 
wird und  
– der Schlamm aus dem dritten Tank wird in regelmäßigen 
Abständen chargenweise in den ersten Tank rückgeführt 
und  
– nach einer Desinfektion wird das Wasser aus dem vierten 
Tank einer Feinfiltration unterworfen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum Aufbereiten von Abwässern auf Schiffen.

Stand der Technik

[0002] Es ist derzeit noch weit verbreitet, auf Schif-
fen anfallende Abwässer ungereinigt in das Meer zu 
leiten. Es ist jedoch auch bereits bekannt geworden, 
Abwasser einem biologischen Klärprozeß zu unter-
werfen. Nachteilig hierbei ist, daß eine Anpassung an 
die anfallende Abwässermenge schwer zu erzielen 
ist, da sich Schiffsabwässer typischerweise aus un-
terschiedlichen Abwasserströmen zusammensetzen, 
die i.d.R. stark schwankende Inhaltsstoffe aufweisen. 
Ferner findet bei derartigen Klärprozessen kein aus-
reichender Nitrat-Abbau statt. Dadurch wird das ge-
klärte Wasser unter Umständen mit untolerierbaren 
Mengen an Nitraten und Nitriten in das Meerwasser 
geleitet.

[0003] Aus DE 197 49 699 A1 ist eine biologische 
Kleinkläranlage bekannt geworden. Die Anlage zur 
Behandlung von Abwässern enthält eine Vorklärung, 
eine biologische Klärung und eine Nachklärung in ei-
nem einzigen Behälter. Die Vorklärkammer besteht 
ihrerseits aus drei Kammern. Der Zufluß erfolgt in die 
erste Kammer, von der das Abwasser in eine unter 
der ersten Kammer befindliche weitere Vorklärkam-
mer geleitet wird, von der das Abwasser in die dritte 
Vorklärkammer geleitet wird, die sich neben der zwei-
ten Vorklärkammer befindet. In der dritten Vorklär-
kammer ist ein Rotationstauchkörper angeordnet, mit 
dem bereits in dieser Kammer ein Teil der aeroben bi-
ologischen Reinigung des Abwassers erfolgt.

[0004] Aus DE 31 45 797 A1 ist eine Vorrichtung zur 
biologischen Abwasserreinigung bekannt geworden, 
bei der zur Reinigung das Abwasser mit einer Vaku-
umsaugung über eine Flüssigkeitsstrahlpumpe, die 
durch eine Treibwasserpumpe betrieben wird, zuge-
führt wird. Hierbei ist ein Puffertank angeordnet, in 
den das Abwasser zuerst gelangt und der mit der 
Saugseite der Flüssigkeitsstrahlpumpe verbunden 
ist, so daß im Puffertank ein Vakuumpolster zur Ver-
fügung steht. Auf diese Weise soll eine Mehrfachbe-
nutzung von Toiletten und/oder Abwassersammel-
stellen geschaffen werden und gleichzeitig ein guter 
aerober Abbau der Schmutzfracht gewährleistet sein.

[0005] Aus DE 295 17 891 U1 ist eine transportable 
Kompaktkläranlage bekannt geworden, die in einem 
Container in Baustahl-Schweißkonstruktion einge-
baut ist. Sie enthält einen zweistufigen Bioreaktor. 
Der im Belebungsverfahren arbeitende Bioreaktor ist 
über eine Zwischenklärung mit einem zwangsbelüfte-
te Festbettkaskaden enthaltenden Schwachlastreak-
tor verbunden. Der Überschußschlamm wird aus 
dem Nachklärer einem Hochlastbecken zugeführt, 

das dem Bioreaktor vorgeschaltet ist. Der Über-
schußschlammaustrag aus dem Schlammzwischen-
kreis zwischen der Zwischenklärung und dem Hoch-
lastbecken erfolgt zu einem belüfteten Schlammsta-
bilisierungsbecken/Schlammspeicher.

[0006] In der DE 42 07 077 C2 ist eine Kompaktklär-
anlage mit einem Schlammrückführelement be-
schrieben. Ein viereckiges Becken ist in ein Vorklär-
becken, ein Belebungsbecken mit Tauchbelüfter und 
ein Nachklärbecken aufgeteilt. Es ist mindestens 
eine Flüssigkeitsüberlaufvorrichtung zwischen Bele-
bungsbecken und Nachklärbecken vorgesehen. Im 
Belebungsbecken sind am Boden im Abstand vom 
horizontalen Rückführspalt schräg gegeneinander 
versetzte Leitelemente im Abstand voneinander und 
über die Breite des Beckens verteilt angeordnet. Am 
unteren Ende der Trennwand zwischen Belebungs-
becken und Nachklärbecken oberhalb des Spaltes ist 
ein sich horizontal über die Beckenbreite erstrecken-
des, schräg nach unten in das Belebungsbecken ge-
richtetes Leitelement vorhanden.

[0007] Aus DE 42 21 867 C2 sind ein Verfahren und 
eine Anlage zur biologischen Abwasserreinigung 
durch gezielte Denitrifikation bekannt geworden. Der 
als Überschußschlamm entnommene Belebt-
schlamm wird durch ein mechanisches Zellwandauf-
schlußverfahren zum Desintegrationsprodukt desin-
tegriert und damit zu einer internen Kohlenwasser-
stoffquelle aufbereitet und gezielt zur Denitrifikation 
zudosiert. Durch permanente Kreislaufführung wird 
der gesamte, biologisch abbaubare, organische Koh-
lenstoff des Abwassers in die Gasphase überführt.

[0008] Aus EP 0 501 355 A1 ist ein Verfahren zur 
anaeroben Wasserbehandlung, insbesondere zur mi-
krobiellen Nitrateliminierung aus Trinkwasser be-
kannt geworden. Das zu behandelnde Rohwasser 
wird nacheinander über zwei in Reihe geschaltete 
Wirbelschichtreaktoren geleitet und im Betriebszu-
stand mit Biomasse bewachsenes Trägermaterial je-
weils von einer Reaktorstufe in die nachfolgende Re-
aktorstufe transportiert. Das Trägermaterial wird mit 
dem aus dem letzten Reaktor abgehenden Wasser-
strom in eine Trenneinheit geleitet, aus der das abge-
trennte Trägermaterial in die erste Reaktorstufe rück-
geführt wird. Entsprechend dem Druckverlust in den 
einzelnen Reaktorstufen kann das zu behandelnde 
Wasser über höhengestaffelte Reaktorstufen geleitet 
werden.

Aufgabenstellung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zum Aufbereiten von Abwäs-sern auf 
Schiffen anzugeben, bei dem ein biologischer Klär-
prozeß stattfindet und zugleich eine Beseitigung von 
Nitraten aus dem geklärten Abwasser bei größtmög-
licher Anpassung an die auf einem Schiff vorhande-
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nen Platzverhältnisse. Ferner soll die Menge des an-
fallenden Klärschlamms, der einer weiteren Bearbei-
tung bzw. Entsorgung zugeführt werden muß, deut-
lich reduziert werden.

[0010] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Patentanspruchs 1 gelöst.

[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird 
Abwasser durch Oberflächenfiltration vorgereinigt. 
Dies geschieht etwa dadurch, daß Abwasser unter 
Druck durch ein Sieb, ein Filtertuch oder dergleichen 
gedrückt wird, wodurch grobe Feststoffteilchen, wie 
z.B. Haare, Fasern, Plastikteilchen und grobe Fest-
stoffe entfernt werden. Der Filterkuchen kann an-
schließend in geeigneter Weise entsorgt werden, bei-
spielsweise durch Verbrennung. Filtervorrichtungen 
zur Durchführung dieses Verfahrensschrittes sind be-
kannt. Anschließend wird das vorgereinigte Abwas-
ser in einen als Puffer dienenden ersten Tank gelei-
tet. Dieser hat ein Volumen, das vorzugsweise etwa 
die vierfache Menge Abwasser aufnehmen kann, die 
maximal pro Stunde zufließt. Diesem Tank kann da-
her kontinuierlich das Abwasser aus verschiedenen 
Sektionen des Schiffes zugeleitet werden. In diesem 
Tank findet eine Vermischung unterschiedlicher Ab-
wässer, insbesondere des „Greywater" und des 
„Black water" auf einem Schiff statt. Unter „Greywa-
ter" versteht man etwa die Summe der Abwässer, die 
aus den Bereichen Küche, Reinigung und Unterkünf-
te (ohne Toilettenabwässer) kommen. „Black water"
sind solche Abwässer, die aus dem Toilettenbereich 
sowie dem Krankenrevier kommen. In diesem ersten 
Tank findet vorzugsweise eine Belüftung und somit 
eine Sauerstoffanreicherung und gleichzeitige turbu-
lente Durchmischung statt.

[0012] Aus dem ersten Tank wird das Abwasser 
kontinuierlich einem Bioreaktor zugeführt. Der Biore-
aktor weist einen zweiten Tank auf, in dem eine aero-
be Abwasserbehandlung stattfindet. Bekanntlich ver-
steht man hierunter die Verminderung der Schmutz-
belastung eines Abwassers durch aeroben Abbau 
von organischen Inhaltsstoffen mit Hilfe von Mikro-
mechanismen und Kleinlebewesen (belebter 
Schlamm) mit dem Ziel einer weitgehenden Reduzie-
rung der sauerstoff-zehrenden Inhaltsstoffe. Organi-
sche Substanzen werden durch die im Abbau betei-
ligten Organismen unter Bildung von Kohlendioxid, 
Wasser, Nitraten und Sulfaten metabolisiert. Für die 
Förderung der aeroben Abwasserbehandlung kön-
nen z.B. Oberflächenbelüfter, Volumenbelüfter oder 
sonstige Mittel zur Zwangsbelüftung vorgesehen 
werden.

[0013] Im nächsten Schritt wird chargenweise ein 
dritter Tank mit dem Abwasser aus dem zweiten Tank 
befüllt. Der dritte Tank ist abgeschlossen und dient 
der Denitrifikation. Hierunter versteht man bekannt-
lich die Reduzierung von Nitrat und Nitrit im Abwas-

ser unter anaeroben Bedingungen. Die Denitrifikation 
findet zeitgleich mit der Sedimentation der Feststoffe 
statt und wird solange durchgeführt, bis das Abwas-
ser eine ausreichende Klarheit hat. Daher kann nach 
einer Ausgestaltung der Erfindung ein Trübungsmes-
ser vorgesehen werden, der feststellt, wann die Trü-
bung einen Mindestwert erreicht.

[0014] Danach wird das Sediment oder der 
Schlamm aus dem dritten Tank in den ersten Tank zu-
rückgeführt. Die jeweilige Charge für den dritten Tank 
entspricht in ihrer Menge vorzugsweise dem Dreifa-
chen einer Menge, die pro Stunde in den zweiten 
Tank gefördert worden ist. Um dies festzustellen, 
kann am zweiten Tank eine Füllstandsmessung an-
geordnet werden. Durch die regelmäßige Rückfüh-
rung des im dritten Tank absedimentierten Schlam-
mes, der reich an denitrifizierenden Bakterien ist, er-
folgt eine „Beimpfung" des ersten Tanks. Die relativ 
hohen Sauerstoffkonzentrationen bewirken jedoch 
eine deutliche Reduzierung der anaeroben Bakterien 
(Denitrifizierer) innerhalb weniger Stunden. Nur 
durch die regelmäßig wiederkehrende „Beimpfung"
des ersten Tanks kann es erreicht werden, daß be-
reits hier eine Mischpopulation von Bakterien erzeugt 
wird, die im weiteren Verfahrensablauf sowohl ein 
starkes Wachstum der aeroben Bakterien (bewirken 
intensiven Abbau organischer Bestandteile) als auch 
ausreichende Dichten von anaeroben Bakterien (De-
nitrifizierer) entstehen können.

[0015] Das relativ klare Wasser aus dem dritten 
Tank wird in einen Absetztank überführt und von dort 
nach einer Desinfektion, beispielsweise auf chemi-
schem Wege, noch einmal feinfiltriert, bevor es in das 
Meerwasser geleitet wird.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren führt auf 
einfache Weise zu einem Abwasser, das von organi-
schen Bestandteilen und Stickstoffverbindungen 
weitgehend gereinigt ist und dadurch den Forderun-
gen nach sauberem Wasser nachkommt.

[0017] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daß dem Wasser vor dem Eintritt in den 
Absetzbehälter Flockungsmittel zudosiert wird. Das 
so entstehende Sediment (Überschußschlamm) ent-
spricht i.d.R. < 5% des Volumenstroms und wird auf 
an sich bekannte Art und Weise entsorgt.

[0018] Eine Anlage zur Durchführung der Erfindung 
kann teilweise auf Behälter, die ohnehin auf einem 
Schiff vorhanden sind, zurückgreifen. Dies betrifft ins-
besondere die Tanks oder Behälter zum Mischen und 
für die aerobe Abwasserbehandlung. Die übrigen Be-
hälter müssen zusätzlich auf dem Schiff installiert 
werden. Um die freie Oberfläche im Behälter für die 
Denitrifikation möglichst gering zu halten und ein voll-
ständiges Befüllen sowie eine optimierte Sedimenta-
tion zu erreichen, ist sowohl der Boden als auch die 
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Decke trichterförmig gestaltet.

[0019] Die Feinfiltration ist vorzugsweise eine Mem-
branfiltration, welche ebenfalls mit an sich bekannten 
Mitteln durchgeführt werden kann. Ein besonderer 
Vorteil der Erfindung ist in diesem Zusammenhang, 
daß die Feinfiltration nur mit einer sehr geringen 
Menge an Feststoffen befrachtet wird, was zu langen 
Standzeiten der Filtermodule sowie zu einer Verrin-
gerung des Wartungsaufwands führt. Ferner ent-
spricht die benötigte Gesamttankkapazität der Erfin-
dung lediglich dem regulären Abwasservolumen ei-
nes Tages (24 Std.), da ein kontinuierlicher Zulauf zur 
Behandlungsanlage erfolgen kann und große Puffer-
behälter bzw. Sammeltanks nicht erforderlich sind, 
wie sie derzeit üblicherweise in der Schiffahrt ver-
wendet werden. Die Größe der erfindungsgemäßen 
Anlage kann daher klein gehalten werden, was den 
naturgemäß beengten Raumverhältnissen auf Schif-
fen entgegenkommt.

[0020] Ein Ausführungsbeispiel zur Durchführung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist in einem Ver-
fahrensschema wiedergegeben.

[0021] Die einzige Figur zeigt das Schema einer An-
lage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens mit typischen Angaben zu Gehalten an TSS, 
CSB und Nitrat (jeweils in mg/l) ermittelt als Langzeit-
mittelwert der Meßperiode vom 16.09.2003 bis 
19.09.2003. Hierbei bedeutet TSS Total Suspended 
Solids und CSB Chemischer Sauerstoff-Bedarf. Die 
Verfahrensstufen ergeben sich aus dem Schema, 
ohne daß es noch einer weiteren Erläuterung bedarf.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Aufbereitung von Abwässern auf 
Schiffen, mit den folgenden Schritten:  
– das Abwasser wird durch Oberflächenfiltration vor-
gereinigt,  
– das vorgereinigte Abwasser wird in einem ersten 
als Mischtank dienenden Behälter gesammelt und 
gegebenenfalls mit Sauerstoff angereichert,  
– das Abwasser aus dem ersten Tank wird kontinuier-
lich einem Bioreaktor zugeführt, in dem  
– in einem zweiten Tank eine aerobe Abwasserbe-
handlung erfolgt,  
– einem dritten abgeschlossenen Tank chargenweise 
Abwasser aus dem zweiten Tank zugeführt wird, in 
dem eine Denitrifikation erfolgt, wobei Wasser aus 
dem dritten Tank in einen als Absetzbehälter dienen-
den vierten Tank geleitet wird und  
– der Schlamm aus dem dritten Tank wird in regelmä-
ßigen Abständen chargenweise in den ersten Tank 
rückgeführt und  
– nach einer Desinfektion wird das Wasser aus dem 
vierten Tank einer Feinfiltration unterworfen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daß in dem dritten Tank die Trübung des 
Wassers gemessen und der größte Teil des im dritten 
Tank abgesetzten Schlamms in den ersten Tank rück-
geführt wird, und durch die Ansteuerung eines Trü-
bungssensors nur die Klarphase in den vierten Tank 
überführt wird.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die in den dritten Tank 
eingegebene Charge etwa der dreifachen Menge Ab-
wasser entspricht, die dem zweiten Tank pro Stunde 
zugeführt worden ist.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß dem Abwasser vor 
dem Eintritt in den vierten Tank ein Flockungsmittel 
zudosiert wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Feinfiltration eine 
Membranfiltration ist. 

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß weniger als 5% des 
behandelten Volumenstromes in Form von Über-
schußschlamm entsorgt wird.

7.  Anlage zur Aufbereitung von Abwässern auf 
Schiffen, insbesondere zur Durchführung des Verfah-
ren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeich-
net durch folgende Merkmale:  
– eine Filtervorrichtung zur Oberflächenfiltration des 
Abwassers,  
– ein erster Tank für das Abwasser aus der Filtervor-
richtung mit Mitteln zur Belüftung und/oder Mischen 
des Abwassers,  
– ein zweiter Tank, in den Abwasser aus dem ersten 
Tank mit Hilfe einer Pumpe gefördert wird, wobei der 
zweite Tank Mittel zur Belüftung aufweist,  
– ein luftabgeschlossener dritten Tank, der über eine 
zweite Pumpe mit dem dritten Tank verbunden ist 
zum chargenweisen Transport von Abwasser aus 
dem zweiten in den dritten Tank,  
– eine eine Schlammpumpe aufweisende Rückführ-
leitung vom dritten zum ersten Tank,  
– ein Absetztank, der über einen Überlauf oder eine 
Förderleitung mit dem dritten Tank verbunden ist und  
– eine Vorrichtung zur Feinfiltration.

8.  Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der dritte Tank einen trichterförmigen 
Boden und eine trichterförmige Decke aufweist.

9.  Anlage nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Absetztank einen trichterför-
migen Boden und eine trichterförmige Decke auf-
weist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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